
 Jeden einzelnen verschütteten Gefahrstoff der Gruppe B in einen einzelnen, 
dicht schließenden Behälter geben und separat über die örtliche 
Giftmüllsammlung entsorgen. 
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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 Giftige Gefahrstoffe der Gruppe B können durch Einatmen, Verschlucken 
oder Aufnahme durch die Haut in den Körper gelange. 

 Sie können erhebliche Gesundheitsschäden oder den Tod bewirken 

und sind wassergefährdend. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Beim Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe der Gruppe B nicht rauchen. 

 Die bereitgestellten Schutzhandschuhe sind zu tragen. 

 Dämpfe und Stäube nicht einatmen. 

 Für gute Belüftung sorgen. 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang)  Notruf: 112 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

Gruppe B 

Giftige Gefahrstoffe 

 Flüssige Stoffe der Gruppe B nach Verschütten mit dem bereitgestellten 
Binde-Granulat aufnehmen. 

 Feste Stoffe der Gruppe B nach Verschütten ohne Staubbildung 

zusammenfegen. 

 Benetzte Kleidung:  Sofort ausziehen. 

 Nach jedem Körperkontakt: Arzt aufsuchen und Etikett oder    
    Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 

 Außerdem: 

 Nach Einatmen:  Frische Luft zuführen. 

 Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen (mind. 10 Minuten),   
    bereitgestellte Augenspülflasche benutzen.  
    Augenarzt hinzuziehen. 

 Nach Hautkontakt:  Mit Wasser und Seife abwaschen, gründlich  
    nachspülen. 

 Nach Verschlucken:  Mund ausspülen und viel Wasser nachtrinken,  
    sofort Arzt konsultieren. 


